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Satzung zur Änderung der Satzung  
über die Ausgestaltung des Auswahlverfahrens sowie  

über besondere Bestimmungen für das Auswahl- und Zulassungsverfahren  
in zulassungsbeschränkten Studiengängen  

an der Hochschule Ostwestfalen-Lippe  
(Auswahlverfahrenssatzung)  

 
vom 27. Juni 2012 

 
Auf Grund des § 2 Abs. 4 und des § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des 
Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW 
S. 474), zuletzt geändert durch Gesetz vom 31. Januar 2012 (GV. NRW S. 81) und Artikel 
3 § 3 Abs. 1 Satz 3 sowie Artikel 3 § 4 Abs. 3 und Artikel 3 § 5 Abs. 3 
Hochschulzulassungsreformgesetz vom 18. November 2008 (GV.NRW S. 710), geändert 
durch Art. 3 des Gesetzes vom 1. März 2011 (GV. NRW S. 275) und aufgrund von § 23 
Abs. 3 der Vergabeverordnung NRW (VergabeVO NRW) vom 15. Mai 2008 (GV.NRW  
S. 386), zuletzt geändert durch die fünfte Verordnung zur Änderung der 
Vergabeverordnung NRW vom 4. Mai 2012 (GV.NRW S. 195) hat die Hochschule 
Ostwestfalen-Lippe die folgende Satzung erlassen:  
 

Die Satzung über die Ausgestaltung des Auswahlverfahrens sowie über 
besondere Bestimmungen für das Auswahl- und Zulassungsverfahren in 
zulassungs-beschränkten Studiengängen an der Hochschule Ostwestfalen-Lippe 
(Auswahlverfahrenssatzung) vom 19. Mai 2011 (Verkündungsblatt der Hochschule 
Ostwestfalen-Lippe 2011/Nr. 13) wird wie folgt geändert: 
 
 
 

Artikel I 
 
1. § 5 erhält folgende Fassung: 
 

„§ 5 
Ausschlussfristen  

 
(1) Bei der Anwendung des § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 VergabeVO NRW gilt für 
Bachelor- und Masterstudiengänge die zeitlich letzte Ausschlussfrist (15.07. für 
den Zulassungsantrag).  
 
(2) Bei der Anwendung des § 3 Abs. 7 Satz 2 Nr. 2 VergabeVO NRW gilt für 
Bachelorstudiengänge die zeitlich letzte Ausschlussfrist (20.07. für 
nachzureichende Unterlagen). Für die Masterstudiengänge Architektur und 
Innenarchitektur-Raumkunst gilt Satz 1 entsprechend.  
Für die weiteren Masterstudiengänge der Hochschule Ostwestfalen-Lippe gemäß 
§ 1 gilt als Frist für nachzureichende Unterlagen für das Wintersemester der 
31.07.“  
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2. Es wird folgender § 6 neu eingefügt: 
 

„§ 6 
Erklärungen zur Annahme eines Studienplatzes  

oder zur Beteiligung an einem Nachrückverfahren 
 
(1) Bewerberinnen und Bewerber haben nach dem Hauptverfahren oder nach 
einem Nachrückverfahren bis zum Ablauf einer von der Hochschule jeweils 
bestimmten Frist Erklärungen abzugeben, ob sie einen Studienplatz annehmen 
oder ob sie an den Nachrückverfahren beteiligt werden wollen.  
 
(2) Plätze, die von den Bewerberinnen und Bewerbern nicht angenommen 
werden, werden neu vergeben. Bewerberinnen und Bewerber sind vom weiteren 
Verfahren ausgeschlossen, sofern sie eine Erklärung im Sinne des Absatzes 1 
nicht oder nicht rechtzeitig abgeben.“ 
 
 
3. Der bisherige § 6 wird zu § 7 (neu). 
 
 
 

Artikel II 
 
Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Verkündungsblatt der Hochschule Ostwestfalen-Lippe in Kraft. 
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Hochschule Ostwestfalen-
Lippe vom 06. Juni 2012  
 
Lemgo, den 27. Juni 2012                                           
 
 

 
Der Präsident 

der Hochschule Ostwestfalen-Lippe 
 
 
 
 

(Dr. Oliver Herrmann) 
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